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Ze n t ra l e  U n i v e r s i t ä t s v e r wa l tun g

Abschaffung und Kompensation der Studiengebühren

Die allgemeinen Studiengebühren an den Hochschulen in Baden-Württemberg 

werden zum Sommersemester 2012 abgeschafft. Dabei sollen die ausfallenden 

Studiengebühren an den Hochschulen durch Landesmittel ersetzt werden. 

Eigens hierfür hat die Landesregierung ein Gesetz beschlossen, das die Höhe 

und Verwendung dieser sogenannten Qualitätssicherungsmittel regelt. Dieses 

Gesetz soll zum 01. Januar 2012, spätestens jedoch zum 31. März 2012, in Kraft 

treten. Die Kompensation soll auf der Basis erfolgen, dass bisher eine Gebühr 

von € 500,- pro gebührenpfl ichtigem Studierenden vorgesehen ist. Da bisher im 

Durchschnitt rund 44 % der Gebührenpfl ichtigen befreit waren oder Ausnahmen 

in Anspruch nehmen konnten, werden die Hochschulen aller Voraussicht nach pro 

Studierendem in einem grundständigen Studiengang oder in einem konsekutiven 

Masterstudiengang € 280,- pro Semester erhalten. Die Verteilung erfolgt auf der 

Basis der jeweils aktuellsten amtlichen Studierendenzahlen.

Diese Kompensations- bzw. Qualitätssicherungsmittel stehen den Hochschulen 

zweckgebunden für die Sicherung der Qualität in Studium und Lehre zur Verfügung 

und bleiben bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität außer Betracht. Die Verwen-

dung der Qualitätsmittel wird im Einvernehmen, sprich mit dem Einverständnis der 

Studierenden entschieden. Für den Fall dass dieses Einvernehmen nicht hergestellt 

werden kann, kann das Wissenschaftsministerium in einer Rechtsverordnung eine 

schiedsgerichtliche Regelung treffen.

Eine weitere Änderung betrifft die Masterstudiengänge und die Umsetzung der 

Ländergemeinsamen Strukturvorgaben von Bachelor- und Masterstudiengängen 

ins Landeshochschulgebührengesetz. Diese sehen nur noch den konsekutiven oder 

weiterbildenden Studiengang vor. Nur für weiterbildende Masterstudiengänge dürfen 

noch Gebühren erhoben werden. Diese Masterstudiengänge müssen jedoch voraus-

setzen, dass berufspraktische Erfahrungen von in der Regel nicht unter einem Jahr 

vorliegen. Eine Mindesthöhe für die Gebühren ist nicht vorgesehen. Die bisherigen 

nicht konsekutiven Masterstudiengänge, die mangels des Erfordernisses der ein-

jährigen Berufspraxis in Zukunft nicht mehr als weiterbildende Studiengänge gelten 

können, müssen in konsekutive Masterstudiengänge unter Aufhebung der Gebühren-

satzungen überführt werden. Allerdings profi tieren diese Studiengänge dann auch 

von der Ausschüttung der Qualitätssicherungsmittel. 

t  Dieses Symbol führt Sie auf die entsprechende Webseite. 

Bitte beachten Sie, dass einige Webseiten nur aus dem 

Campusnetz aufgerufen werden können.
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Informationen zum 
Deutschlandstipendium 

www.deutschland­stipendium.de

Die ganze Zukunft zu

m halben Preis.
Das Deutschlandstipendium fördert junge Talente. 

uz

Zeit für eine neue Stipendienkultur 

Zahlreiche Menschen leisten schon in jungen Jahren 
Herausragendes in Ausbildung, Familie und Gesellschaft. 
Das Deutschlandstipendium will sie gezielt dazu ermu­
tigen und in ihrer Entscheidung für eine anspruchsvolle 
Ausbildung bestärken. Unser Land verdankt seinen 
Wohlstand, seine gute wirtschaftliche Entwicklung und 
seine Innovationsstärke vor allem hoch qualifizierten 
Fachkräften. Die werden wir in Zukunft mehr denn je 
brauchen. Angesichts der demografischen Entwicklung 
und eines beschleunigten internationalen Wettbewerbs 
wird die gezielte Spitzenförderung immer wichtiger. Sie 
kann nur so gut funktionieren, wie Staat und Bürgerge­
sellschaft sich gemeinsam für sie stark machen. 

Mit dem Deutschlandstipendium stößt die Bundesre­
gierung daher eine neue Stipendienkultur an. Andere 
Länder machen es vor: In den USA beispielsweise werden 
knapp zwei Drittel der Ausgaben für Hochschulen von 
Alumni, Unternehmen und anderen privaten Stiftern 
finanziert. Der Anteil in Deutschland liegt dagegen mit 
15 Prozent noch unter dem OECD­Durchschnitt von rund 
30 Prozent. Mit dem Deutschlandstipendium soll sich das 
ändern. Das gemeinsame Engagement von Bund, Hoch­
schulen und privaten Förderern setzt starke Anreize für 
Spitzenleistungen, wirkt dem Fachkräftemangel ent­
gegen und trägt langfristig zur Entwicklungsfähigkeit 
unserer Gesellschaft bei – auch im Interesse künftiger 
Generationen. 

Dieser Flyer ist Teil der (Fach­)Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung; er wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum 

Verkauf bestimmt. 
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Deutschlandstipendien

Im Wintersemester 2011/2012 vergibt die Universität Ulm 

erstmals Deutschlandstipendien. Die Ausschreibung er-

folgte Anfang Oktober. Aufgrund des großen Interesses der 

Studierenden hat die Stipendienstelle mit der Einrichtung 

einer elektronischen Hotline (stipendium@uni-ulm.de) und 

der Bereitstellung eines FAQ-Sheets reagiert. Schließlich sind 

338 Bewerbungen eingegangen, die registriert, sortiert, ge-

sichtet und bewertet werden wollten. Die Bewerbungen 

zeugen von beeindruckenden akademischen Leistungen und 

dem vielfachen Engagement der Studierenden, so dass die 

Auswahl nicht leicht viel. Am 22. November hat dann die Ver-

gabekommission getagt, an der neben dem Vizepräsidenten 

für Lehre auch Vertreter der Fakultäten und der Studierenden, 

die Gleichstellungsbeauftragte, sowie beratend zwei Vertreter 

der privaten Mittelgeber beteiligt waren. Die Kommission hat 

nach ausführlicher Beratung und Prüfung der eingegangenen 

Anträge alle 34 Stipendien vergeben. Die Stipendienstelle 

wird nun die Bewerber und Bewerberinnen über das Ergebnis 

informieren.

t deutschlandstipendien  

Ansprechpartner: 

Dr. Karl-Heinz Müller | Abt. I-1

Tel.: 0731/50-22010

E-Mail: karl-heinz.mueller@uni-ulm.de

Neue Entgeltordnung ab 01.01.2012

Zum 01.01.2012 soll die neue Entgeltordnung zum TV-L in Kraft treten. Die 

Tarifparteien haben die Tarifänderungen allerdings noch nicht unterzeichnet.

Die neue Entgeltordnung soll grundsätzlich nur auf neue Eingruppierungsvorgänge 

ab dem 01.01.2012 Anwendung fi nden. Aus dem BAT übergeleitete Beschäftigte 

und vom 01.01.2006 bis 31.12.2011 neu eingestellte Beschäftigte sollen für die 

Dauer ihrer unveränderten Tätigkeit grundsätzlich in der bisherigen Entgeltgruppe 

eingruppiert bleiben. Die damit ggfs. verbundenen besonderen Stufen- und Besitz-

standsregelungen werden beibehalten. Wenn sich allerdings nach der neuen Entgelt-

ordnung eine höhere Entgeltgruppe ergibt, sollen die Beschäftigten bis spätestens 

31.12.2012 einen Antrag auf Höhergruppierung stellen können.

In der neuen Entgeltordnung sind noch nicht die Tätigkeitsmerkmale für die Beschäf-

tigten in der Informationstechnik enthalten. Für diesen Personenkreis sollen die 

bisherigen Vorschriften auch über den 31.12.2011 hinaus fortgelten. Neue Tätig-

keitsmerkmale werden voraussichtlich im Frühjahr 2012 vereinbart und sollen dann 

rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft gesetzt werden. 

Sobald uns genaue Informationen zur neuen Entgeltordnung vorliegen, werden wir 

Sie per Rundschreiben unterrichten. Bis dahin bitten wir darum, von Rückfragen 

zunächst abzusehen.

Ansprechpartnerin: 

Annette Maier-Zakrzewski | Dezernat III

Tel.: 0731/50-25030 

E-Mail: annette.maier-zakrzewski@uni-ulm.de

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/stipendien/deutschlandstipendium/ausschreibung-ws-20112012.html
mailto:stipendium@uni-ulm.de


Ansprechpartner: 

Dieter Kaufmann | Kanzler

Tel.: 0731/50-25001

E-Mail: kanzler@uni-ulm.de

Dr. Heiko Geruschkat | Dezernat IV

Tel.: 0731/50-25040

E-Mail: heiko.geruschkat@uni-ulm.de
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Im Jahr 2012 bietet die Universität an vier Wochen eine Kinderferien-

betreuung an. Nähere Informationen finden Sie hier 

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung während der Faschings- und 

Osterferien ist seit 07. November möglich.

Anmeldestart für die Sommerferienbetreuung ist der 09. Januar 2012.

tFerienbetreuung

In den letzten Jahren hat die Universität gemeinsam mit dem Bau-

amt erhebliche Anstrengungen unternommen, den steigenden Ener-

giekosten durch eine Vielzahl von Maßnahmen zur Einsparung von 

Energie zu begegnen. Dies beinhaltete bisher hauptsächlich die tech-

nische Verbesserung von bestehenden Anlagen und ihre nutzungsge-

rechte Steuerung; hier konnte bereits viel erreicht werden.

Um dieses wichtige Thema in allen Facetten nachhaltig weiter betrei-

ben zu können, hat sich die Universitätsleitung entschlossen einen 

Energiemanager einzusetzen, der künftig diesen ökonomisch aber 

auch ökologisch wichtigen Bereich intensiv betreuen wird.

Energiemanager für die Universität Ulm

Herr Bachmann, der im Dezernat V viele Jahre als verantwortliche 

Elektrofachkraft der Universität Ulm tätig war, hat über eine Wei-

terbildungsmaßnahme das Zertifikat zum „European EnergyMa-

nager“ erworben und wird ab 01.01.2012 seine Aktivitäten als 

Energiemanager der Universität Ulm starten.

Neben Anstrengungen zu weiteren technischen Verbesserungen, 

der Einführung neuer energiesparender Technologien u. ä. wird 

Herr Bachmann unterstützend und beratend in allen Energiefra-

gen tätig sein. Hier soll vor allem die Nutzerberatung nicht zu kurz 

kommen, da im täglichen Umgang jeder einzelnen Person mit 

Energie große Einsparpotentiale stecken. Auch bei Sanierungs- 

und Neubaumaßnahmen wird er künftig das Thema Energie 

kritisch begleiten, um schon in einer frühen Phase die Weichen 

richtig zu stellen.

Ferienbetreuung 2012 – Anmeldestart

 tfamilienservice

STRATUS - Strategieorientierte Universitätssteuerung

Wie bereits im vergangenen Newsletter angekündigt ist im September 

das Hochschulcontrollingprojekt STRATUS - Strategieorientierte Univer-

sitätssteuerung gestartet. Zusammen mit unserem Projektpartner 

IPRI (International Performance Research Institute gGmbH) wird derzeit 

in einem ersten Schritt ein strategischer Ziel- und Maßnahmenkatalog 

entsprechend der Struktur- und Entwicklungsplanung erstellt, auf dessen 

Basis dann die weiteren Aktivitäten fußen werden. 

Es ist vorgesehen, dass Vertreterinnen und Vertreter der Fakultäten und 

Verwaltung in einem Informationskreis regelmäßig über den Projektverlauf 

informiert werden. Der erste Informationskreis wird voraussichtlich 

im Dezember 2011 stattfinden.

Ansprechpartnerin: 

Maria Stöckle | Abt. III-2

Tel.: 0731/50-25012 

E-Mail: maria.stoeckle@uni-ulm.de

Ansprechpartner: 

Bernd Bachmann | Dezernat V

Tel.: 0731/50-22117 

E-Mail: bernd.bachmann@uni-ulm.de

http://www.uni-ulm.de/familie
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dezernat-3/familiengerechte-hochschule/ferienbetreuung-2012.html


Ansprechpartnerinnen: 

Anna Wesner | Abt. I-2

Tel.: 0731/50-25056 

E-Mail: anna.wesner@uni-ulm.de

Petra Leicht | Abt. I-2

Tel.: 0731/50-25089 

E-Mail: petra.leicht@uni-ulm.de

t  Amtliche Bekanntmachungen der Universität Ulm 
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Personalentwicklung an der Universität Ulm

Seit Mitte Oktober leitet Tobias Bott die Abteilung 

Personalentwicklung, Gender und Diversity. Nach 

seinem sozialwissenschaftlichen Studium sammelte 

der ausgebildete Moderator Erfahrungen als exter-

ner Berater in der Personalentwicklung zu Fragen 

von Strategie, Performance und Zusammenarbeit 

in der Begleitung von Veränderungsprozessen und 

Gestaltung von Trainings. Neben individueller 

fachlicher Beratung von Führungskräften zur Einfüh-

rung und Weiterentwicklung von Personaentwicklungsinstrumenten, trägt 

Herr Bott zur strategischen Ausrichtung der Personalentwicklung an der 

Universität Ulm bei. 

t Webseite der ZUV

Wer kennt sie nicht? Die Rundmails, in denen 

die Kolleginnen des Dezernats I auf die Veröf-

fentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen 

aufmerksam machen. Aber wussten Sie auch, 

dass auf die Amtlichen Bekanntmachungen 

zusätzlich in Papierform in einem Schaukasten 

hingewiesen wird? Der Standort dieses Schauka-

stens wurde verlegt; er befi ndet sich seit August 

2011 ganz zentral vor dem Büro der Hausmeister 

(Festpunkt M25/Raum 257). Schauen Sie doch 

einfach das nächste Mal hinein, wenn Sie daran 

vorbei kommen!

Zu dieser Schnittstellenfunktion gehören auch die Begleitung 

von Aus- und Weiterbildung, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf sowie die Gleichstellungsförderung. Herr Bott ist zudem 

Ansprechpartner für den dual career service.

Ansprechpartner: 

Tobias Bott | Abt. III-2

Tel.: 0731/50-25011 

E-Mail: tobias.bott@uni-ulm.de

Schaukasten für Amtliche Bekanntmachungen

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/verwaltungsdienste/amtliche-bekanntmachungen.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/verwaltungsdienste/amtliche-bekanntmachungen.html

